
daß  der ehemalige K re istierarz t Dr. W. nach jeder 
B ucht die Nadeln gewechselt und diese nach jedem 
Schwein m it einem W attebausch, der m it D esinfektions
m itteln  g e trän k t w ar, abgew ischt habe, e rk lä rte  der A n
geklagte, daß dies n icht notwendig sei, weil der Im pf
stoff „Hochim m unserum “ den P esterreger sofort ab
töte. ..........
D er A ngeklagte Sch. w ar ebenfalls RIA S-H örer und 
im m er bestrebt, R IA S-Parolen zu verbreiten. Auch er 
h a t seine fachliche A rbeit sehr nachlässig  durchgeführt 
und vielfach U ntersuchungen k ran k er T iere nu r vor
getäuscht. So h a t er z.B. tuberkulöse Lungen als ta u g 
lich bezeichnet und andererseits viele Lungen gesun
der T iere als untauglich verworfen. Der P rozentsatz der 
untauglichen Lungen lag  teilweise über 60; dem gegen
über w urde dieser P rozentsatz  nach dem Ausscheiden 
des A ngeklagten durch die Verwendung von Rachen
hölzern auf 6—10 o/o gesenkt. In  einzelnen Fällen  ha t 
der A ngeklagte Tiere aus LPG und VEG, die zur 
N otschlachtung eingeliefert wurden, fü r untauglich er
k lä rt, obwohl diese, wie eine nachträgliche U nter
suchung ergab, noch freibanktauglich  w aren. Dabei 
äußerte  der A ngeklagte, daß die LPG bzw. VEG bes
ser in der Lage seien, den Schaden zu trag en  als E in
zel- und Großbauern.

Im  A ugust 1854 h a t der A ngeklagte im VEG S.-W. in 
V ertretung  des A ngeklagten K. etw a 120 Schweine 
des neuen Bestandes, nachdem  der gesam te a lte  Be
stand an Schweinen wegen Schweinepest restlos ab
geschlachtet w ar, geim pft. E r h a t dabei jeweils 12 bis 
15 Schweine einer Bucht und die restlichen 30 Schweine 
der letzten  zwei Buchten m it einer Kanüle geim pft.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Dieser Prozeß h a t wieder einmal die E rkenntn is be
stä tig t, daß der Klassenfeind, die Im perialisten und die 
von ihnen gekauften  V erräter, von unbändigem  H aß 
beseelt, ihre A nstrengungen, die M acht der A rbeiter 
und B auern der DDR zu stürzen, ständig  steigern. Die 
Methoden und M ittel, die der Feind anwendet, um sein 
Ziel zu erreichen, sind vielseitig, und sie ändern sich 
ständig. Der Schw erpunkt der Feind tä tigkeit gegen die 
Grundlagen des S taa tes der DDR liegt je tz t auf dem 
Gebiete der Spionage, des Terrors und der Schädlings
tä tig k e it in der V olksw irtschaft.
..........  W issenschaftliche A nalysen haben ergeben, daß
die V erbreitung der Schweinepest zu 20 %  auf die 
N ichteinhaltung der gesetzlichen Seuchenvorschriften 
zurückzuführen ist. Bei einem nicht geringen P rozent
sa tz  ist die V erbreitung von Seuchen jedoch auf eine 
Schädlingstätigkeit feindlicher Elem ente zurückzufüh
ren, die aus ih rer feindlichen E instellung heraus und 
im A ufträge der Feinde der DDR, der am erikanischen 
und w estdeutschen Im perialisten, handeln. Durch die 
V erbreitung der Seuchen soll die V ersorgung der Be
völkerung m it Fleisch gefährdet und der V olksw irt
schaft ein erheblicher Schaden zugefügt werden.
Auch die A ngeklagten K. und Sch. haben auf Grund 
ih rer feindlichen E instellung in ih rer T ätigkeit als T ier
ärz te  durch N ichteinhaltung der gesetzlichen Bestim 
m ungen der V erbreitung der Schweinepest Vorschub 
geleistet.

Die N ichteinhaltung der Im pfvorschriften w ar unter 
den genannten U m ständen und V oraussetzungen als 
Verbrechen gegen die Deutsche D em okratische Repu
blik zu würdigen. Beide A ngeklagten haben vorsätz
lich die M aßnahm en der R egierung auf dem Gebiet der 
Seuchenbekäm pfung nicht eingehalten und dam it einen 
schweren Angriff gegen die Grundlagen unserer s ta a t
lichen Ordnung geführt.

Beide A ngeklagten gehören als T ierärz te  zur Intelli
genz, und sie w urden durch den S taa t in jeder H insicht 
gefördert und un terstü tz t. D er A ngeklagte K. h a tte  
bis 1952 einen E inzelvertrag, und beide A ngeklagten 
ha tten  ein Einkom m en von rund 2000,— DM m onat
lich, von dem sie sich alle W ünsche erfüllen konnten. 
Sie haben ihre S tellung als T ierärz te  gröblichst m iß
braucht. D aß dieses V erhalten der A ngeklagten von 
den anderen T ierärz ten  des Bezirks E. n icht gebilligt 
wird, bew eist die Tatsache, daß die T ierärz te  des Be
zirks sich konsequent von den A ngeklagten d istan
zieren und deren V erhalten sehärfstens verurteilen. 
D er A ngeklagte K. w ar als C heftierarz t des Schlacht
hofes M. in  einer verantw ortlichen Stellung. E r w ar der 
veterinärm edizinische L eiter des Schlachthofes, und ihm 
oblag die Kontrolle der E inhaltung der lebensm ittel
hygienischen V orschriften. E r  w ar ein verschworener 
Feind des A rbeiter- und B auernstaates und des F rie 
dens. Aus dem U m fang seiner Feindtätigkeit, der In 
tensitä t, m it der er seine Verbrechen durchführte, und 
dem Grad der V erantw ortlichkeit erg ib t sich die Ge
fährlichkeit des A ngeklagten. Der A ngeklagte ist, ob
wohl er schon in  der V oruntersuchung und in der H aupt
verhandlung die Schwere der von ihm  begangenen Ver
brechen erkann te und Reue zeigte, äu ß e rst gefährlich. 
D er A ngeklagte Sch. is t ebenfalls ein verschworener 
Feind der DDR, dessen H aß  sich gegen die A rbeiter
k lasse und die w erk tä tigen  B auern rich tet. E r  w ar zu
le tz t K reistierarzt. Ihm  w urde durch die staatlichen 
Organe ein großes V ertrauen  entgegengebracht, das er 
gröblichst m ißbrauchte. Auch dieser A ngeklagte ist 
un te r B erücksichtigung des U m fanges der von ihm 
begangenen Verbrechen und der In tensitä t, m it der er 
sie durchführte, und dem G rad der V erantw ortung ein 
in hohem M aße gefährlicher Verbrecher.
E s is t daher notwendig, beide A ngeklagten fü r  lange 
Zeit aus der Gesellschaft zu isolieren. Die A ngeklagten 
haben schwere Schuld auf sich geladen und h arte  S tra 
fen verdient. Der Senat erkann te bei dem A ngeklagten 
K. au f eine Z uchthausstrafe von zwölf Jah ren  und bei 
dem A ngeklagten Sch. auf eine Z uchthausstrafe von 
ach t Jahren.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1955, S. 504.

*

Der Angestellte J. M. wurde vom Bezirksgericht Pots
dam wegen Nichtanzeige eines „Staatsverbrechens“ zu 
U/s Jahren Gefängnis verurteilt. Das Staatsverbrechen, 
das anzeigepflichtig gewesen sein soll, w ar der Besitz 
westlicher Zeitungen und die Verbindung eines A rbeits
kollegen nach West-Berlin. Auch der H aupttäter war 
festgenom men worden, wurde aber nach kurzer Zeit 
wieder in Freiheit gesetzt. Obwohl sich der S taa ts
sicherheitsdienst also davon überzeugt hatte, daß ein 
S taa tsverbrech en “ tatsächlich nicht begangen worden 
war, wurde J. M. nach § 139 StGB verurteilt.

DOKUMENT 180

U rteil des B ezirksgerichts Potsdam 
vom 17. Ja n u a r 1955 

I  Ks 4545/54 
— I  283/54 —

Der A ngeklagte M. w ird wegen N ichtanzeigens von 
Verbrechen zu einem Ja h r  sechs M onaten Gefängnis 
verurteilt.
Die seit dem 5. M ärz 1954 verbüßte U -H aft w ird auf 
die erkannte S tra fe  angerechnet.
Die Kosten des V erfahrens trä g t der Angeklagte.
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